
Spiel- und Platzordnung der TSG – Tennisabteilung Bruchsal 
 
 
1. Die Plätze der TSG - Tennisabteilung dürfen nur von Mitgliedern und spielberechtigten 

Personen mit Tennisschuhen und entsprechender Tennisbekleidung betreten werden. 
Spielberechtigt sind Mitglieder, die im Besitz eines gültigen Namenschildchens sind sowie  
Mitglieder von Gastmannschaften oder Gastspieler, die eine Gastspielberechtigung haben 
(siehe Gästeregelung). 

 
2. Platzwart, Vereinstrainer und Vorstandsmitglieder der TSG Tennisabteilung sind jederzeit 

befugt, die Einhaltung der Spiel- und Platzordnung zu überprüfen. Alle Vorstandsmitglieder 
dürfen das Hausrecht ausüben. 

 
3. Die Spielzeit für Einzel- und Doppelspiele beträgt 60 Minuten, abzüglich der Zeit die zum 

Bewässern und Abziehen benötigt wird (ca. 5-10 Minuten). Die Platzbelegung für eine 
Spielstunde wird durch das Anhängen der Namensschilder an der Magnettafel am Clubhaus 
angezeigt. Ein Platz ist belegt, wenn zwei Schilder für ein Einzel bzw. vier Schilder für ein 
Doppel an der Tafel angehängt sind. Die Schilder sind versetzt anzubringen, sodass eine 
Spielstunde abgedeckt ist. Hängt nur ein Schild an der Tafel, gilt der Platz als nicht belegt, wenn 
das Schild des Spielpartners nicht zu Spielbeginn an der Magnettafel hängt. Die erneute 
Platzbelegung für eine weitere Spielstunde kann erst nach Ablauf der ersten Spielzeit erfolgen. 
Ein Verschieben der Schilder während der Spielzeit ist unzulässig. Platzbelegung im Voraus ist 
nur erlaubt, sofern die Spieler auf dem Tennisgelände anwesend sind. 

 
4. Vor jedem Spiel sind die Plätze ausreichend zu bewässern. Nach Spielende müssen die 

Plätze von den Spielern abgezogen werden. Das Abziehen der Plätze dient der Platzpflege und 
Platzerhaltung und ist nicht nur eine Geste der Höflichkeit den nachfolgenden Spielern 
gegenüber. Daraus folgt, dass die Spieler von der Pflicht den Platz abzuziehen von den 
Nachfolgern auch nicht entbunden werden können. 

 
5. Wenn Verbandsspiele stattfinden, können keine Gastspieler die Tennisplätze benutzen. Ebenso 

ist eine Trainingseinheit während dieser Zeit für Gastspieler nicht gestattet (siehe Aushang  
Termine der Verbandsspiele an der Infotafel). 

 
6. Offizielles Training (Tennisschule Longline und Mannschaftstraining) darf  bis 17 Uhr auf 

maximal 5 Plätzen und danach auf 4 Plätzen stattfinden. Darüber hinaus muss auf Hallenplätze 
ausgewichen werden. Das offizielle Training muss mit den üblichen Trainingsschildern an der 
Belegungstafel angezeigt werden. Die Schilder müssen so angelegt werden, dass Anfang und 
Ende des Trainings sichtbar sind. 

 
7. Für private Trainerstunden mit Mitgliedern dürfen keine Trainingsschilder verwendet werden. 

Hierzu müssen die normalen Namensschilder (Trainer und Schüler) angehängt werden (wie unter 
Punkt 3 beschrieben). 
Bei privaten Trainerstunden mit Nichtmitgliedern muss das Namensschild vom Trainer und ein 
Gästeschild angehängt werden (wie unter Punkt 3 beschrieben). Pro Trainingsstunde muss eine 
Platzgebühr von 6 € entrichtet werden. Diese Gebühr ist auch von den Nichtmitgliedern anteilig 
zu bezahlen, wenn sie gemeinsam mit Mitgliedern trainieren. Für die Gästeschildregelung und 
die Platzgebühr sind die Trainer verantwortlich. 
 

8. Bei Diebstählen in den Umkleidekabinen und Duschen sowie auf dem Gelände übernimmt die 
TSG – Tennisabteilung keine Haftung. 

 
 
Der Vorstand                    Bruchsal, den 13. April 2010 


